
Produktvorteile

• Breites Wirkungsspektrum

• Flexibel kombinierbar mit vielen Mischpartnern bis kvD

• Verträglich in allen Kartoffelsorten

Für einen

Kartoffelacker!

blitzsauberenblitzsauberenblitzsauberen
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Vorauflaufherbizid zur Unkrautbekämpfung in Feldsalat

Pfl. Reg. Nr 3662-0

Wirkstoff(e) Metobromuron 500 g/l (41,02 Gew.-%)

Formulierung Suspensionskonzentrat (SC)

Packungsgröße(n) 5 Liter

Eigenschaften und Wirkungsweise

Proman enthält den Wirkstoff Metobromuron, der zur chemischen Gruppe der Harnstoffe 

gehört. Metobromuron wird über Wurzeln und Blätter der Unkräuter aufgenommen und 

hemmt die Photosynthese am Photosystem II. Der Wirkstoff bleibt über einige Wochen in der 

oberen Bodenschicht wirksam, somit werden auch später keimende Unkräuter erfasst. Eine 

ausreichende Bodenfeuchtigkeit und feinkrümelige Struktur des Bodens fördern die Wirkung. 

Auf Böden mit hohem Humusgehalt kann die Wirkung verringert sein.

Wirkungsmechanismus (HRAC-Gruppe): C2 

Wirkungsspektrum

Folgende Unkräuter/Ungräser sind mit 4 l/ha sehr gut-gut bekämpfbar: Ackerhellerkraut, 

Einjähriges Rispengras, Gänsedistel, Hühnerhirse, Kamille, Kleine Brennnessel, Schwarzer 

Nachtschatten, Vogelmiere, Weißer Gänsefuß, Winden-Knöterich

Folgende Unkräuter/Ungräser sind mit 4 l/ha mäßig bekämpfbar: Ackersenf, Amarant, 

Franzosenkraut, Hirtentäschelkraut, Kreuzkraut, Nebenwirkung auf: Ackergauchheil und Flöh-

Knöterich

Folgende Unkräuter/Ungräser sind mit 4 l/ha nicht ausreichend bekämpfbar: Acker-

Stiefmütterchen, Bingelkraut, Erdrauch, Vogel-Knöterich, Wurzelunkräuter und aus tieferen 

Bodenschichten keimende Ungräser z.B. Flughafer
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Anwendung

Von der Zulassungsbehörde festgelegte Anwendungsgebiete

Kultur Kartoffel

Schadorganismus / Zweck-
bestimmung

Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Hühnerhirse, Einjähriges 
Rispengras

Anwendungsbereich Freiland

Aufwandmenge 4 l/ha

Wasseraufwand 200 – 600 l/ha

Anwendungszeitpunkt Vor dem Auflaufen der Kultur, Stadium 00 (Knolle im Ruhestadium, 
nicht gekeimt) bis Stadium 09 (Auflaufen: Sprosse durchbrechen 
Bodenoberfläche)

Anwendungstechnik Spritzen

Anwendungshäufigkeit in 
dieser Anwendung für die 
Kultur bzw. je Jahr

1

Zeitlicher Abstand in Tagen ---

Wartefrist in Tagen ---
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Proman wird in Kartoffeln im Vorauflauf bis kurz vor Durchstoßen (BBCH 09) angewendet.

Je nach Verunkrautung kann ein geeigneter Tankmischpartner für Proman verwendet wer-

den- Beispiele siehe unter: Mischbarkeit.

Wird Proman solo angewendet, empfiehlt sich eine Aufwandmenge von 3 l/ha.

KULTURVERTRÄGLICHKEIT

Nach bisherigem Kenntnisstand ist Proman in allen Kartoffelsorten gut verträglich.

NACHBAU

Aufgrund möglicher Rückstände in Nachbaukulturen ist im Falle

einer Rekultivierung bei Getreide eine Nachbaufrist von 6 Monaten einzuhalten, bei allen an-

deren Kulturen mindestens 1 Jahr.

Unter „Rekultivierung“ ist nur der vorzeitige Umbruch der Kulturen zu verstehen – nicht je-

doch der reguläre Nachbau.

Bei vorzeitigem Umbruch darf auf der behandelten Fläche nur Wurzel- und Knollengemüse 

(z.B. Kartoffeln, Karotten, Knollensellerie, Meerettich, Erdartischocke, Pastinaken, Petersilien-

wurzel, Rettich, Schwarzwurzeln) mit Ausnahme von Rüben angebaut werden.

Rüben und Blattgemüse können 4 Monate nach der Behandlung nachgebaut werden.

Ein Jahr nach der Behandlung können alle Kulturen angebaut werden.

Anwendungstechnik

Wasseraufwandmenge:  200 bis 600 l/ha

ANSETZEN DER SPRITZBRÜHE

Das Produkt vor Gebrauch gut aufschütteln. Nach Arbeitspausen muss die Spritzbrühe erneut 

aufgerührt werden.

Nie mehr Spritzbrühe ansetzen als nötig. Behälter restlos entleeren.

Spritztank zur Hälfte mit der erforderlichen Wassermenge füllen und Rührwerk einschalten. 

Die benötigte Menge Proman zugeben und restliche Wassermenge einfüllen. Rührwerk auch 

während der Ausbringung nicht ausschalten.

REINIGUNG DER SPRITZGERÄTE

Das Ausbringungsgerät nach der Anwendung von Proman sorgfältig reinigen. Technisch un-

vermeidbare Restmenge im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen und auf der behandelten 

Fläche ausbringen. Innenwände mit einem Wasserstrahl abspritzen oder integrierte Reini-

gungsdüsen verwenden. Spritztank noch einmal mit klarem Wasser ausspülen und Spülflüs-

sigkeit auf der zuvor behandelten Fläche ausbringen. 

Spritzgeräte regelmäßig prüfen lassen!

MISCHBARKEIT

Proman ist mit Metric® oder Sencor® WG mischbar. In Tankmischung wird eine Aufwandmen-

ge von 2 l/ha Proman® + 1,2 l/ha Metric® empfohlen. In Mischung mit Sencor® WG empfiehlt 

sich eine Aufwandmenge von 2,4 l/ha Proman®+0,35 kg/ha Sencor® WG.



Auflagen

KENNZEICHNUNGSELEMENTE

Piktogramme 

Signalwort Achtung

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

H373 Kann das blutbildende System bei längerer oder wiederholter Exposition  

schädigen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit-

halten. 

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260  Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P270  Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P280  Schutzhandschuhe, Schutzkleidung tragen.

P308+P313   BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hin-

zuziehen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P501 Inhalt /Behälter der Entsorgung im Einklang mit lokalen Vorschriften zuführen.

Ergänzende Gefahrenhinweise:

EUH208   Enthält Metobromuron. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401  Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung 

einhalten.

H
e

rb
iz

id



Hinweise für den sicheren Umgang

HINWEISE ZUM SCHUTZ DES ANWENDERS:

Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. 

• Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

• Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheits-

schäden führen.

• Bei Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen sind Schutzhandschuhe zu 

tragen.

• Enthält Metobromuron. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ERSTE HILFE / HINWEISE FÜR DEN ARZT:

• Nach Einatmen Falls eingeatmet, Frischluft zuführen. Bei Atemstillstand künstlich beatmen. 

Bei erschwerter Atmung, Sauerstoff geben.

• Nach Verschlucken Kein Erbrechen herbeiführen wenn die verletzte Person bewusstlos ist. 

Mund gründlich mit Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt anrufen.

• Nach Hautkontakt mit Seife und Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung sofort auszie-

hen.

• Nach Augenkontakt gründlich mit viel Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden einen 

Arzt aufsuchen.

GEWÄSSER- /GRUNDWASSERSCHUTZ 

• (SP1) Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungs-

geräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/ indirekte Einträge 

über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) 

• (Spe4) Zum Schutz von Gewässerorganismen bzw. Nichtzielpflanzen nicht auf versiegelten 

Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, 

die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

• Zum Schutz vor Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächenge-

wässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Min-

destabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

 Ackerbau Spritzen

 5 m (Regelabstand)

 1 m (Abdriftminderungsklasse 50 %)

 1 m (Abdriftminderungsklasse 75 %)

 1 m (Abdriftminderungsklasse 90 %)

•  Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte bzw. -gerätetei-

le (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden 

Fassung) genannten Voraussetzungen ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftmin-

derungsklasse entsprechenden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern 

zulässig.

• Zum Schutz von Gewässerorganismen vor Einschwemmung in Oberflächengewässern ist 

eine Anwendung auf abtragsgefährdeten Flächen nicht zulässig.

• Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.
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TERRESTRISCHE ABSTÄNDE

Zum Schutz von Nichtzielpflanzen ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu ver-

meiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem 

Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie 

Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 50% 

gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden 

Fassung) auszubringen.

LAGERUNG

Frostfrei lagern und transportieren.

Empfohlene Temperatur: 0 °C - 35 °C. Lagerklasse 12 (nach TRGS 510)

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Getrennt von Lebensmitteln, Getränken, 

Futtermitteln und Genussmitteln aufbewahren. Nicht in der Nähe von Arzneimitteln oder Kos-

metika lagern. Produkt an einem kühlen, gut belüfteten Ort im Originalbehälter aufbewahren. 

Vor übermäßiger Hitze und Kälte und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

ENTSORGUNG

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit 

der Marke PAMIRA sind an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA 

mit separiertem Verschluss abzugeben. Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlun-

gen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen Presse oder im Internet unter www.

pamira.de. Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen bei 

der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer 

Stadt- oder Kreisverwaltung.

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE / HAFTUNG

Durch sorgfältige Prüfung ist erwiesen, dass das Produkt bei Einhaltung unserer Gebrauchs-

anleitung für die empfohlenen Zwecke geeignet ist. Da die Lagerung und Anwendung außer-

halb unseres Einflusses liegen und wir nicht alle diesbezüglichen Gegebenheiten voraussehen 

können, schließen wir jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus der Lagerung und Anwen-

dung aus. Wir haften für gleichbleibende Qualität des Produktes, das Lagerungs- und Anwen-

dungsrisiko tragen wir nicht.

Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanleitung 

beschrieben sind, insbesondere in anderen als den dort genannten Kulturen, ist von uns nicht 

geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Geneh-

migung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns hier nicht empfohlen werden. 

Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung 

aus.

Vielfältige, insbesondere auch örtlich oder regional bedingte, Einflussfaktoren können die 

Wirkung des Produktes beeinflussen. Hierzu gehören z.B. Witterungs- und Bodenverhältnisse, 

Kulturpflanzensorten, Fruchtfolge, Behandlungstermine, Aufwandmengen, Mischungen mit 

anderen Produkten, die nicht den obigen Angaben zur Mischbarkeit entsprechen, Auftreten 

wirkstoffresistenter Organismen (wie z. B. Pilzstämme, Pflanzen, Insekten), Spritztechnik etc. 

Unter besonders ungünstigen Bedingungen kann deshalb eine Veränderung in der Wirksam-

keit des Mittels oder eine Schädigung an Kulturpflanzen nicht ausgeschlossen werden. Für 

solche Folgen kann der Hersteller oder Vertreiber keine Haftung übernehmen.
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NOTFALLNUMMERN

24 Stunden Notfallnummer:  0032 14 58 45 45

ZULASSUNGSINHABER UND HERSTELLER

BELCHIM CROP PROTECTION N.V./S.A

Technologielaan 7

B-1840 – Londerzeel (Belgien)

www.belchim.be
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